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BAUWERBER  INFO 
 
 

1) Vom Entwurf zur Baubewilligung 
2) Vom Grundstück zum Bauplatz, Einbautenträger 
3) Bebauungsbestimmungen inkl. Ergänzungen 
4) Bauansuchen, Information „Die Baueinreichung“, 

Inhalte der Einreichunterlagen 
5) Erreichbarkeit, Zustimmung zum Bauvorhaben, 

Plankopf und Legende, Muster-Einreichplan und Baubeschreibung 
6) Energieausweis 
7) Lageplan bzw. Zustimmung zu den Grundgrenzen 
8) Vorstatik bzw. Statische Berechnungen 
9) Fassadengestaltung 
10) Heizungsvorprojekt 
11) Grundstückseigenschaften, Grundwasser 
12) Baustellenorganisation, Baustelleneinrichtung 
13) Kanalanschluss 
14) Bauherrnwünsche, Ansuchen um Abänderung 
15) NÖ Wohnbauförderung 
16) Antrag für Nutzung von Straßengrund 

 
 
 
 
BAUAMT Montag 08:00 - 12:00 Uhr - - - - - 

Dienstag - - - - - - - - - - 
Mittwoch - - - - - 14:00 - 19:00 Uhr 
Donnerstag - - - - - - - - - - 
Freitag 08:00 - 12:00 Uhr 
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V o m  E n t w u r f  z u r  B a u b e w i l l i g u n g  
 
Professionelle Hilfe für den Bauherrn 
 
Planen und Bauen sind in die Zukunft gerichtete Tätigkeiten. Wie erfolgreich man war, weiß man 
erst nach der Fertigstellung. Der Bauherr trägt das volle Risiko - es lässt sich aber eingrenzen wenn 
man kompetente Partner zu Hand hat und genau weiß was man will. Wer sich über die wichtigsten 
Planungsschritte klar ist, kann effizienter mit seinem Planer (Architekt oder planender Baumeister) 
zusammenarbeiten und auch besser kontrollieren, ob diese ihrer Aufgabe tatsächlich gerecht 
werden.  

 
 
Das Aufgabengebiet des professionellen Planers (Architekt oder planender Baumeister) umfasst 
sämtliche Arbeitsschritte von der Entwurfs- über die Genehmigungs- bis zur Ausführungsplanung. 
In der Regel übernimmt er auch die Koordination zwischen den verschiedenen Fachplanern, z. B. 
für die Haustechnik, Konstruktionsplanung oder Bauphysik, agiert als Sachwalter gegenüber den 
ausführenden Firmen und sorgt für die Herbeiführung der erforderlichen Verträge (Ausschreibung 
und Vergabe). 
 
Weitere Zuständigkeiten sind die Bauüberwachung, Bauleitung und -dokumentation sowie die 
Kosten- und Terminkontrolle. Da bei jedem Bauvorhaben die Arbeit verschiedener Fachingenieure 
wie Statiker, Haustechniker etc. zusammengeführt werden muss, ist beim Planer ein hohes Maß an 
Kommunikations- und Koordinationsfähigkeit sowie gleichzeitig Einfühlungs- und Durchsetzungs-
vermögen gefordert. Neben gestalterischen, technisch-konstruktiven und rechtlichen Kenntnissen 
benötigt er vor allem organisatorische Fähigkeiten und detaillierte Kenntnisse des Bauablaufes und 
der Bauausführung. Um die Preise vergleichen zu können, sollte der Planer das Projekt öffentlich 
ausschreiben. Die einzelnen Gewerke gegeneinander abzuwägen, ist zwar mühsam, kann aber 
beachtliche Einsparungen bringen. Aufgrund der oben genannten Kriterien beantwortet sich die 
Frage, ob man zum Hausbau einen professionellen Planer braucht, von selbst. Ein geschickter 
Planer ist allemal sein Honorar wert. 
 

 
 
Bundeskammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten: www.arching.at 
Wirtschaftskammer http://www.wko.at 
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Die einzelnen Planungsstufen 
 
Lageplan 
Die rechtzeitige Beratung durch den Ingenieurkonsulenten für Ver-
messungswesen (Zivilgeometer) gibt klare Auskunft über Fläche-
nwidmung, Ausnutzbarkeit der Bauplätze, Abtretungsverpflichtung, 
Aufschließungskosten und vorhandene Ver- und Entsorgungs-
einrichtungen. 
 
Außerdem ist die Erfassung der Höhenkoten und des Baumbestandes 
ein wesentlicher Bestandteil der Planungsgrundlagen. 
 
In Wien entsteht ein Rechtsanspruch auf die Bebauungsbestimmungen 
durch ein Ansuchen an die Baupolizei, welches mit Lage- und Höhen-
plänen des Grundstückes zu belegen ist. 
 
Achtung: In einzelnen Bundesländern gilt die Vorschrift, dass nach 
dem Bauende und vor der Erteilung der Benützungsbewilligung das 
neu errichtete Objekt von einem Zivilgeometer eingemessen werden 
muss. 
 
 
Vorentwurf + Entwurf 
Aufgrund Ihrer Angaben wird der Architekt oder der planende Bau-
meister einen Vorentwurf ausarbeiten und Ihnen zur Diskussion 
vorlegen. 
 
Es handelt sich dabei um einen grundsätzlichen Lösungsvorschlag 
nach dem von Ihnen bekannt gegebenen Raum- und Funktions-
programm. 
 
In der Regel wird der Vorentwurf im Maßstab 1:200 ausgeführt, er 
enthält alle Besprechungsskizzen, die geschätzte Baukostenermittlung 
nach Bruttorauminhalt oder bebauter Fläche sowie einen Erläuter-
ungsbericht. 
 
Nach Genehmigung des Vorentwurfes erfolgt die eigentliche Lösung 
der Bauaufgabe, der Entwurf wird ausgearbeitet. 
 
Er wird in Grundrissen, Ansichten und Schnitten so ausgeführt, dass er 
ohne grundsätzliche Änderungen als Unterlage für die weiteren 
Teilleistungen dienen kann. 
 
 
Einreichung 
Der Einreichplan beinhaltet alle Grundrisse (Keller, EG und OG) im 
Maßstab 1:100, die färbig angelegt sind. 
 
Ferner enthält der Einreichplan den Lageplan des Grundstückes mit 
allen Anrainern und die Ansichten des Gebäudes von allen vier Seiten 
sowie den Schnitt durch das Haus mit den Legenden für die 
Fußboden-, Dach- und Wandaufbauten. 
 
Bei der Einreichung um Baubewilligung wird dem Einreichplan auch 
die Baubeschreibung beigelegt. 

V o m  E n t w u r f  z u r  B a u b e w i l l i g u n g  


